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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1975

Norm

StGB §19 Abs2

StGB §19 Abs3

Rechtssatz

Ausgehend von dem Gedanken, daß ein Tagessatz sich an dem durchschnittlichen Tageseinkommen des Verurteilten

orientieren soll (siehe auch EBRV 1971,95) und daß, um die Freiheit nicht unterzubewerten, zwei Tagessätze einem Tag

Ersatzfreiheitsstrafe gleichgesetzt wurden (§ 19 Abs 3 zweiter Satz StGB, EBRV 1971,97), kommt es bei diesem Zeitraum

nicht auf die Dauer der - der Tatschuld angemessenen - Ersatzfreiheitsstrafe, sondern auf die Anzahl der Tagessätze

an.
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Vgl; Beisatz: Neben dem Arbeitseinkommen ist auch auf die berufliche Stellung realistisch Bedacht zu nehmen

(hier: Geschäftsführer eines mehrere Filialen umfassenden Unternehmers gab ein monatliches

Arbeitseinkommen von viertausendvierhundert Schilling an). (T1)
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